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Mensch im Mittelpunkt

Lob und Tadel
(16)

Während meiner Tätigkeit als internationaler

Experte für Kaderschulung im Fernen
Osten durfte ich folgende Überraschung
erleben. Als ich eines Morgens in mein
Büro kam, fand ich auf meinem Schreibtisch

unter der Glasplatte ein
handgeschriebenes Kärtchen. Ich dachte sofort
an ein «billet doux», das mir eine stille
Verehrerin hingelegt hätte. Jene Zeilen
waren aber nicht ein Zeichen der Zuneigung

einer hübschen Malaiin, sie waren
eine ermutigende Anerkennung meiner
Arbeit durch meinen vielbeschäftigten
Chef. Voller Spannung las ich: «Gestern
nach Arbeitsschluss begab ich mich in Ihr
Büro und studierte die verschiedenen
Instruktionstafeln, die Sie für Ihren Unterricht

herstellen Messen. Ihre «Charts» sind
ausgezeichnet. Ich gratuliere Ihnen zu
dieser Arbeit. Fahren Sie so weiter und
versuchen Sie, Ihr Gedankengut möglichst
in ganz Malaysia zu verbreiten!» Noch nie
hatte mich ein Lob so stark zu weiteren
Taten angespornt wie dieses «billet doux»
unter der Glasplatte an meinem Arbeitsplatz.

Ich durfte selbst erfahren, welch
unermessliche Kraft eine wohlgemeinte
Anerkennung auszulösen vermag. Für
meine Trainingsstunden über Lob und
Tadel besass ich nun ein ausgezeichnetes
Beispiel, um zu illustrieren, auf welch feine
und wirksame Art die Zufriedenheit des
Vorgesetzten ausgedrückt werden kann.
Es gibt soviele Möglichkeiten! Das
Aussprechen von Lob ist keine Zeitfrage. Ein
Blick, eine Geste oder eben zwei, drei
Zeilen auf einem Visitenkärtchen können
mehr bewirken als eine lange Laudatio.
Unzählige Angestellte — und selbstverständlich

auch Soldaten — erfahren nie,
wie ihre Leistungen beurteilt werden. Am
zehnjährigen Dienstjubiläum vernehmen
sie vielleicht zum erstenmal, dass man mit
ihnen zufrieden ist. Zehn volle Jahre hat
es gedauert, bis ihnen eine Anerkennung
ausgesprochen wurde. Zehn volle Jahre
mussten sie arbeiten, bis sie einige ermunternde

Worte entgegennehmen durften,
und zehn volle Jahre vergingen, bis sie in
Form eines Lobes jene Kraft erhielten, die
sie für die tägliche Pflichterfüllung so
dringend benötigt hätten. Das tapfere
Durchhalten solcher Angestellten muss
man bewundern. An ihre Vorgesetzten ist
die Frage zu richten, ob sie noch nie
etwas über die Befriedigung am Arbeitsplatz

oder über das goldene Führungsgesetz

von Lob und Tadel gehört hätten.
In den Betrieben und im Militär gibt es
nicht wenige Chefs, die zu sagen pflegen:
«Ich habe mit meinen Mitarbeitern eine
stillschweigende Vereinbarung getroffen.
Solange ich nichts beanstande, ist alles
in bester Ordnung. Meine Leute wissen
genau, ob ich zufrieden bin oder nicht.
Das Loben erübrigt sich.» Diese Erklärung
wird mit einem Ausdruck des Stolzes
abgegeben, als ob der betreffende Chef
glaubte, dokumentiert zu haben, dass er
ein gerissener Boss sei. Dabei hat er zu
erkennen gegeben, dass er offenbar

einiger Nachhilfestunden über Personalführung

bedarf. Gleichzeitig müssen wir
uns alle ernstlich fragen, ob wir uns im
allgemeinen nicht auch nach diesem
Rezept verhalten, indem wir alles
Angenehme und Erfreuliche als selbstverständlich

hinnehmen. Könnten wir das
Zusammenleben nicht wesentlich verbessern,
wenn wir den scheinbar kleinen
Aufmerksamkeiten unserer Mitmenschen mehr
Dank entgegenbrächten? Diese Frage geht
uns alle an. Dank ist auch Anerkennung!
Lob und Tadel ist ein Personalführungsmittel,

dessen richtige Anwendung erhebliche

Voraussetzungen bedingt. Sind diese
Bedingungen nicht erfüllt, kann anstelle
des Segens Gift treten. Welchen entmutigenden

Eindruck muss ein Untergebener
gewinnen, wenn sein Chef nur zu tadeln
versteht und nie ein Wort der Anerkennung

ausspricht. Dieses Verhalten wird
mit der Zeit nicht mehr ernst genommen.
«Mein Chef kritisiert ja sowieso; er kennt
nichts anderes; an allem hat er etwas
auszusetzen; es hat gar keinen Sinn sich
anzustrengen.» Anderseits kann aber auch
ein Lob seine Wirkung verfehlen, wenn es
in völliger Verkennung des Sachverhaltes
oder mit der Absicht erteilt wird, den
guten Chef zu spielen oder eine
selbstverschuldete Missstimmung gutzumachen.
Ein weicher Vorgesetzter tadelt wenig
und lobt viel. Er glaubt, auf diese Weise
ein tüchtiger Chef zu sein, der eben mit
der Anerkennung nicht kargt.
Das Lob und der Tadel müssen fundiert
sein. Sie haben auf eindeutigen Tatsachen
zu beruhen und einer fachlich richtigen
und gerechten Beurteilung zu entsprechen.
Sieht ein Angestellter, dass er zu Recht
gelobt oder getadelt wird, nimmt er die
Anerkennung und die Rüge dankend an.
Die Autorität des Chefs wird in beiden
Fällen gefestigt.
Wenn ein Chef dieses scheinbar leicht zu
handhabende Instrument richtig anwenden
will, muss er zu führen verstehen. Es ist
notwendig, dass er imstande ist, die
Leistungen seiner Mitarbeiter im Hinblick
auf Ihre Fähigkeiten, ihre Ausbildung,
ihren Charakter sowie auf den Schwierigkeitsgrad

der zu verrichtenden Arbeit und
die besonderen Umstände genau
einzuschätzen, bevor er überhaupt nur ans
Loben und Tadeln denken darf. Er hat zu
wissen, was er verlangen kann und muss.
In diesem Zusammenhang sei auf das
unvorsichtige Aussprechen von Anerkennung

und Kritik durch die übergeordneten
Chefs hingewiesen, die den genauen
Sachverhalt nicht kennen. So kann es
vorkommen, dass der direkte Chef aus
absolut berechtigten Gründen bei einem
Mitarbeiter etwas beanstanden musste,
während in den nächsten Minuten der
obere Vorgesetzte bei einem Rundgang
dem gleichen Angestellten ein allgemeines
Lob ausspricht. Solche Worte werden
doppelt gern gehört und gegen den direkten

Boss ausgespielt, dessen Achtung
dadurch gefährdet wird.
Lob und Tadel gehören zusammen wie Tag
und Nacht. Das Urgesetz der Polarität
präsentiert sich auch hier in seiner vollen
Macht. Alle Extreme, selbst die guten, sind
schädlich. Der klugen und gekonnten
Führung ist es anheimgestellt, die goldene
Mitte zufinden. Die Führung und damit

auch die vernünftige Handhabung von Lob
und Tadel können nicht nach einem Büchlein

gelernt werden. Das Erkennen des
richtigen Masses verlangt viel, braucht
aber nicht unbedingt Kunst zu sein. Ein
ehrliches und vernünftiges Verhalten, das
auf einer positiven Einstellung zum
Mitmenschen beruht, ist bereits eine verheis-
sungsvolle Ausgangsbasis.
Bis zum nächstenmal! P.H.Hess

Leserbriefe

Sehr geehrter Herr Herzig

Ihr Artikel «Unsere gepanzerten Kameraden»

(Heft Nr. 5/74, S. 35) enthält Angaben
über die Gliederung der Mech Trp, die
nicht mehr der Wirklichkeit entsprechen.
Seit 1. 1. 1974 gilt:

Es gibt keine Panzergrenadierbataillone
mehr. Die Panzerbataillone (ehemalige Pz
Gren Bat und Pz Bat) umfassen neu:
2 Pz Kp, 2 Pz Gren Kp, 1 Pz D (Dienst),
1 Pz Stabskp.

Ausnahme:
Panzerbataillon der Felddivisionen 3, 6, 8

(früher Panzerjägerbat):
3 Pz Kp, 1 Pz Gren Kp, 1 Pz D Kp, 1 Pz

Stabskp.

Die Panzerminenwerferkompanien der
ehemaligen Pz Gren Bat sind neu direkt den
Pz Rgt unterstellt.

Somit sieht das Pz Rgt aus:
2 Pz Bat, 1 Stabskp, 1 Pak Kp, 1 Pz Mw Kp.
Richtig sind Ihre Angaben einzig in bezug
auf die Aufklärungsbataillone.

Obit A. K. in B.
*

«Also, ich bin für die nochmalige Beschaffung
von 200 Venoms. Ganz abgesehen vom Preis gibt
es wirklich kein besseres Flugzeug für unsere
engen Alpentäler!»
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Sehr geehrter Herr Herzig

Ich bitte Sie, den beiliegenden Artikel
«Nun haben wir ihn wieder, den Rieben»
zur Aufklärung auch in Ihrer Zeitschrift zu
veröffentlichen. Hptm M. D. in I.

Uber den Berufsrevolutionär Rieben ist im
Laufe des vergangenen Monats April so
viel geschrieben worden, dass die
Öffentlichkeit doch einigermassen informiert sein
dürfte. Auch glaube ich annehmen zu
dürfen, dass Mitbürger mit wachem Sinn
und genügend politischem Augenmass von
Anfang an über Rieben im Bilde gewesen
sind. Und mit einigem Vergnügen darf
man feststellen, dass dieser von den
Linksextremisten hochgejubelte Fall wie
eine Seifenblase geplatzt ist. Einmal mehr
dürfen wir feststellen, dass auch hiesige
Revolutionäre die Hilfe der von ihnen so
verteufelten Eidgenossenschaft gerne in

Anspruch nehmen, wenn ihnen ein Schicksal

droht, das sie ihren politischen Gegnern
selbst zugedacht haben. — Ich möchte
aber nicht unterlassen, Ihnen für Ihr Interesse

und für Ihre Zuschrift herzlich zu
danken.

*

Sehr geehrter Herr Herzig

Ich bitte Sie, sich dafür einzusetzen, dass
die Wehrmänner im Urlaub den Zivilanzug
tragen dürfen. W. B. in M.

Sie rennen, lieber Leser, mit Ihrem Begehren

offene Türen ein. Gemäss einer
unlängst im Dienstreglement eingeführten
Neuerung (Ziff. 207 bis) ist im Urlaub das
Tragen von Zivilkleidern gestattet.

*

Lieber Herr Herzig

Laut «Basler Nachrichten» vom 29. April
1974, Seite 13, hat Bundesrat Gnägi an der
25. Delegiertenversammlung des Schweiz.
Feldweibelverbandes in Basel erklärt: «Das
Haarschnittproblem ist gelöst. Es ist aber
notwendig, dass die Vorschriften
durchgesetzt werden.» — Soweit, so gut! Ich
habe aber an diesem Tag in Basel
mindestens ein Dutzend junge Fw gesehen,
deren Haarschnitt den Vorschriften nicht
entsprach. Was sagen Sie dazu?

Ob/t K. G. in B.

Das Problem ist solange nicht gelöst, als
die Vorschriften nicht durchgesetzt werden.

Und eine Vorschrift, die nicht
durchgesetzt wird, ist keine Vorschrift mehr.
Also!

Schweizerische Armee

Verantwortungsreiche Korporale

Materialwert und -Verluste in einer RS
Die Materialverluste in sieben Rekrutenschulen

der Motorisierten Infanterie betrugen

in den letzten Jahren 75 Rappen pro
Mann im Minimum und sechs Franken im
extremen Maximum. Die Verluste beliefen
sich somit im Durchschnitt auf Fr. 2.36 pro

Mann und Schule (von vier Monaten), was
allen beteiligten Wehrmännern —
insbesondere den Material-Unteroffizieren —
ein gutes Zeugnis ausstellt.
Denn es ist zu bedenken, dass das
Material einer Rekrutenschule der
Motorisierten Infanterie in Bataillonsstärke
einen Wert von rund acht Millionen Franken

hat — was übrigens im Vergleich
zu Schulen anderer Waffengattungen bei
weitem keine Rekordsumme darstellt. Von
diesem Gesamtwert entfallen 6,3 Millionen
Franken auf Fahrzeuge und 1,6 Millionen
auf das übrige Korpsmaterial. In jeder
Kompanie verwaltet also — bei fünf
Einheiten der Schule — ein zwanzigjähriger
Korporal Sachwerte von insgesamt 1,6
Millionen Franken. P. J.

*

Umbenennung des Waffenplatzes Sargans

Der Ausbildungschef hat auf Antrag der
Gemeinde Mels und der «Aktion Pro Mels»
beschlossen, den Waffenplatz Sargans mit
Wirkung ab 1. Juli 1974 in Waffenplatz Mels
umzubenennen. Von den Gesuchstellern
wurde diese Massnahme mit der Tatsache
begründet, dass sich die wichtigsten
Einrichtungen des Waffenplatzes bereits heute
auf dem Gebiet der Gemeinde Mels befinden.

Diese Namensänderung bezieht sich
nur auf den Waffenplatz, der Begriff
«Festungswerke Sargans» wird weiterhin
für alle Werke in dieser Region gelten. P. J.

Neuer Waffenplatzvertrag
mit dem Kanton Neuenburg

Der Bundesrat hat den neuen Vertrag
zwischen dem Kanton Neuenburg und dem
Militärdepartement über die Benützung
des Waffenplatzes Colombier genehmigt.
Der neue Vertrag sieht im wesentlichen
eine den heutigen Verhältnissen ange-
passte Erhöhung der finanziellen Leistungen

der Eidgenossenschaft an den Kanton

Neuenburg vor. P. J.

Sanierung von Truppenunterkünften

Der Bundesrat hat das Eidg. Militärdepartement

und das Eidg. Departement des
Innern zu den nötigen Vorkehren ermächtigt,

damit die bauliche Sanierung von
Truppenunterkünften auf dem Waffenplatz
Andermatt sofort an die Hand genommen
werden kann. Es handelt sich um die
Neueinrichtung bestehender Gebäude im Rahmen

einer Ausbauetappe. P. J.

*

Gutscheine für Urlaubstransporte

In seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage
aus dem Nationalrat hat der Bundesrat
zur vermehrten unentgeltlichen Abgabe
von Transportgutscheinen an Wehrmänner
Stellung genommen. Wie der Bundesrat
ausführt, kann gegenwärtig eine Erhöhung
der Gratis-Transportgutscheine nicht ins
Auge gefasst werden. Er begründete diesen
Entscheid damit, dass die vorgeschlagenen
Massnahmen jährlich wiederkehrende
Kosten zwischen 5 bis 10 Mio Franken
verursachen, die angesichts der momentanen

Finanzlage des Bundes nicht
verantwortet werden können. P. J.

Termine

August
10. Münsingen (UOV)

Militärischer Dreikampf der SIMM
31. Brugg (SUOV)

Übungsleiterkurs
31. Brienz (UOV)

2. Militärwettkampf
31.8./

1.9. Plasselb FR
«Ehre und Treue»
6. Gedenkmarsch des SMSV

September
1. Buchrain (UOV Amt Habsburg)

Habsburger Patrouillenlauf
7. Kreuzlingen (UOV)

3. Kant. Mil. Dreikampf des KUOV
7.IS. Zürich (UOV)

10. Zürcher Distanzmarsch
14. Eigental (LKUOV)

Felddienst-Uebung
13.—15. Innsbruck (AESOR)

6. Kongress der AESOR

14. Schwarzenburg (VBUOV)
Dreikampf des VBUOV

22. Grenchen
Veteranentagung SUOV

28./29. Chur (BOG)
13. Bündner Zweitagemarsch

Oktober
12. Sursee (SUOV)

Zentralkurs Bürger und Soldat
20. Kriens (UOV)

Krienser Waffenlauf
26./27. Thun (Fw Ges)

14. Kant. Bern. Fw-Wettkampf
November
9. Männedorf (UOG)

10. Nachtpatrouillenlauf
der UOG Zürichsee rechtes Ufer

9./10. 16. Zentralschweizer Distanz¬
marsch des SVMLT nach Wauwil

1975

März
22. Luzern (LKUOV)

Delegiertenversammlung
April
26. Rapperswil (SUOV)

Delegiertenversammlung
Mai
10 /11. Bern (SUOV)

16. Schweiz. Zwei-Tage-Marsch
23./24. Luzern

SAT 75

Juni
6.-8. Brugg (SUOV)

Schweizerische Unteroffizierstage
September
13./14. Innsbruck (AESOR)

Europäische Uof-Wettkämpfe

Wehrsport

Am 10. August 1974 findet in Münsingen, organisiert
durch den UOV, unter dem Patronat der

SIMM zum drittenmal ein nationales Turnier im
militärischen Dreikampf (Schiessen 300 m, HG-
Werfen, Gelandelauf 8000 m) statt.
Meldeschluss- 29. Juli 1974

Anmeldung an Obit E. Weymuth, 3110 Münsingen,
Oberer Promenadenweg 9
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